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Armaturen aus Polypropylen PP-H  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und vier Anlagen mit 26 Seiten. 
Dem Gegenstand ist erstmals am 2. Mai 1994 das Prüfzeichen PA-VI 733.001 zugeteilt worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Armaturen (Kugel-
hähne, Membranventile, Absperrklappen, Kugelrückschlagventil) mit Abmessungen gemäß 
Anlage 1, deren Strömungskörper im Spritzgussverfahren aus Polypropylen PP-H hergestellt 
wird. 
(2) Die Armaturen dürfen als Teile von oberirdischen Druckrohrleitungen und drucklosen 
Rohrleitungen, in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender 
Flüssigkeiten verwendet werden.  
(3) Flüssigkeiten nach Medienliste 40-1.21 erfordern keinen gesonderten Nachweis der 
Dichtheit und Beständigkeit des Werkstoffes der Armaturen. 
(4) Falls die Armaturen in oberirdischen Rohrleitungen in einem durch Erdbeben gefährdeten 
Gebiet verwendet werden sollen, sind für die Rohrleitungen die diesbezüglichen örtlichen 
Vorschriften zusätzlich zu den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung einzuhalten. 
(5) Die Armaturen sind vor UV-Strahlung zu schützen (Einbau in Räumen von Gebäuden 
oder unter Dach). 
(6) Die Armaturen fallen nicht unter den Anwendungsbereich dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, wenn sie in Rohrleitungen eingebaut werden, die nach den Vor-
schriften der Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie)2 die CE-Kennzeichnung tragen. 
(7) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG)3. 
(8) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) 
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und 
nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Allgemeines 
 Die Armaturen müssen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Beschei-

des sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.  

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.2.1 Werkstoffe 

(1) Es dürfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Formmassen verwendet werden.  
(2) Die Verwendung von Regeneraten ist nicht zulässig. Die Verwendung von bis zu 15 % 
aus gleichen Produktionsbetrieben stammendem Umlaufmaterial, das während der Herstel-
lung der Armaturen anfällt, zusätzlich zur Verwendung von Neumaterial eines Formmasse-
typs des gleichen Herstellbetriebes ist zulässig, wenn die Anforderungen der werkseigenen 
Produktionskontrolle (s. Anlage 3, Abschnitt 1) eingehalten werden. 

2.2.2 Konstruktionsdetails 
 Die Konstruktionsdetails, Abmessungen, Zuordnung zum Durchmesser-Wanddicken-Verhält-

nis (SDR) und die zulässigen Druckstufen müssen den Anlagen 1.1 bis 1.20 entsprechen. 

                                                           
1  Medienliste 40-1.2, Stand Mai 2005, erhältlich beim DIBt 
2  in Deutschland umgesetzt mit der 14. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz (14. GSGV) 
3  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) vom 31. Juli 2009 
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2.2.3 Klassifizierung 
Die Armaturen weisen die Nenndruckstufen PN 4, 6, 7 und 10 auf (entsprechend den zuge-
hörigen Durchmesser-Wanddicken-Verhältnissen SDR 26; SDR 17,6, SDR 15,3 und 
SDR 11). 

2.2.4 Funktionsfähigkeit, Standsicherheitsnachweis 
Armaturen, die dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen, haben eine 
hinreichende mechanische Festigkeit, wenn die zulässigen Betriebsdrücke nach Anlage 4, 
Abschnitt 2, eingehalten werden. Die Funktionsfähigkeit der Armaturen ist grundsätzlich 
gegeben. Die Überprüfung erfolgte durch Versuche mit Wasser. 

2.2.5 Brandverhalten 
Der Werkstoff Polypropylen (PP-H) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal 
entflammbar (Klasse B2 nach DIN 4102-14). Zur Widerstandsfähigkeit gegen Flammenein-
wirkungen siehe Abschnitt 3 (1). 

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.3.1 Herstellung 

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung 
erfolgen. 
Außer der in der Herstellungsbeschreibung aufgeführten Maßgaben sind die Anforderungen 
nach Anlage 3, Abschnitt 1 einzuhalten. 
(2) Die Rohre dürfen nur in den Werken Schaffhausen/Schweiz und Seewis/Schweiz herge-
stellt werden. 

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung 
Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 2, Abschnitt 2, erfolgen. 

2.3.3 Kennzeichnung 
Die Armaturen müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 
den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind. 
Außerdem hat der Hersteller die Rohre gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu 
kennzeichnen: 
- Herstellungsdatum, 
- Werkstoff (PP-H), 
- Nenndruck (PN), 
- kennzeichnende Abmessungen. 

2.4 Übereinstimmungsnachweis 
2.4.1 Allgemeines 

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Armaturen mit den Bestimmungen dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss von jedem Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Armaturen nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 
(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und für die Fremdüberwachung 
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Arma-
turen eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwa-
chungsstelle einzuschalten. 

                                                           
4  DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
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(3) Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch 
Kennzeichnung der Armaturen mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben. 
(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des 
von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben. 
(5) Die Bestätigung der Übereinstimmung einer zusammengefügten Rohrleitung mit den 
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom beauftragten 
Betrieb mit einer Übereinstimmungserklärung, auf der Grundlage der Bestimmungen für die 
Ausführung nach Abschnitt 4, erfolgen. 

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. 
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 3, Abschnitt 1, 
aufgeführten Maßnahmen einschließen. 
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile, 
- Art der Kontrolle oder Prüfung, 
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials, 
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen, 
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik vorzulegen sowie der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 
(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Rohre, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.4.3 Fremdüberwachung 
(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung entsprechend Anlage 3, Abschnitt 2 (2) regelmäßig zu überprüfen, mindestens 
jedoch zweimal jährlich. 
(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Armaturen entsprechend 
Anlage 3, Abschnitt 2 (1), durchzuführen. Darüber hinaus können auch Proben für Stich-
probenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der 
anerkannten Überwachungsstelle. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
zugrunde liegenden Verwendbarkeitsprüfungen an amtlich entnommenen Proben aus der 
laufenden Produktion durchgeführt wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung. 
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen sowie der zuständigen obersten Bauaufsichts-
behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

(1) Da die Armaturen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht dafür 
ausgelegt sind, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen ohne undicht 
zu werden, sind bei Entwurf und Bemessung der Anlage geeignete Maßnahmen vorzu-
sehen, um eine Brandübertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung von 
Bränden in der Anlage selbst zu verhindern. Die Maßnahmen sind im Einvernehmen mit der 
Bauaufsichtsbehörde und der Feuerwehr festzulegen. 
(2) Die Bedingungen für die Verlegung der Armaturen innerhalb von Rohrleitungen sind den 
wasser-, arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Da die Dichtheit 
gegen Tropfleckagen nicht nachgewiesen ist, sind die Armaturen mit Schweißverbindungen 
dem Rohrleitungstyp 2 und die Armaturen mit Schraubverbindungen dem Rohrleitungstyp 4 
nach Arbeitsblatt ATV DVWK-A 780 zuzuordnen. 
(3) Es sind außerdem die Anforderungen gemäß Anlage 4 einzuhalten. 
(4) Die Armaturen in Rohrleitungen sind gegen Beschädigung durch anfahrende Fahrzeuge 
zu schützen. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

(1) Bei der Verlegung der Armaturen in Rohrleitungen sind die Festlegungen der Anlage 4 
einzuhalten. 
(2) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Einbau der Armaturen in Rohr-
leitungen nur solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im 
Sinne von § 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377) sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landes-
rechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. 
(3) Die Beurteilung von Schäden und Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im 
Einvernehmen mit einem für Kunststofffragen zuständigen Sachverständigen5, ggf. unter 
Mitwirkung des Antragstellers, zu treffen. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prüfung 

5.1 Nutzung 
5.1.1 Lagerflüssigkeiten 
 (1) Die Armaturen dürfen in Rohrleitungen verwendet werden, die mit Flüssigkeiten gemäß 

Medienliste 40-1.2 des DIBt beaufschlagt sind. 
(2) Armaturen in Rohrleitungen innerhalb von Auffangräumen dürfen auch für andere 
Flüssigkeiten als unter Absatz (1) aufgeführt, verwendet werden, wenn im Einzelfall durch 
Gutachten eines vom DIBt zu bestimmenden Sachverständigen6 nachgewiesen wird (z. B. 
nach Abschnitt 3.3.3 Zeitstandversuche der BPG7), dass die beim statischen Nachweis zu 
berücksichtigenden Abminderungsfaktoren A2B und A2I nicht größer als 1,4 sind und keine 
zusätzlichen Bestimmungen (z. B. von dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
abweichende Prüfungen oder Prüfintervalle, Festlegungen zu reduzierter Gebrauchsdauer 
der Armaturen in Rohrleitungen) erforderlich sind8.  

                                                           
5  Sachverständige von Zertifizierungs- und Überwachungsstellen nach Abschnitt 2.4.1 (2) sowie weitere Sachverstän-

dige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden 
6  Informationen sind beim DIBt erhältlich 
7  BPG, Dezember 1984 Bau- und Prüfgrundsätze für oberirdische Behälter und Behälterteile aus Thermo-

plasten des DIBt 
8  Für die Durchleitung von Medien mit Gutachten, die von Absatz 5.1.1 (2) abweichen, ist ein bauaufsichtlicher Ver-

wendbarkeitsnachweis (z. B. Ergänzung der bestehenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) erforderlich. 
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(3) Vom Nachweis durch Gutachten sind ausgeschlossen:  
a) Flüssigkeiten mit Flammpunkten ≤ 100 °C 
b) Explosive Flüssigkeiten (Klasse 1 nach GGVS9/GGVE10) 
c) Selbstentzündliche Flüssigkeiten (Klasse 4.2 nach GGVS/GGVE) 
d) Flüssigkeiten, die in Berührung mit (Klasse 4.3 nach GGVS/GGVE)  

Wasser entzündliche Gase bilden 
e) Organische Peroxyde (Klasse 5.2 nach GGVS/GGVE) 
f) Ansteckungsgefährliche und (Klasse 6.2 nach GGVS/GGVE)  

Ekel erregende Flüssigkeiten 
g) Radioaktive Flüssigkeiten (Klasse 7 nach GGVS/GGVE) 
h) Blausäure und Blausäurelösungen,  

Metallcarbonyle, Brom 
5.1.2 Unterlagen 

Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Armaturen folgende Unterlagen auszu-
händigen: 
- Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, 
- Abdruck des ggf. benötigten Gutachtens nach Abschnitt 5.1.1 (2). 

5.1.3 Betrieb 
(1) Vor dem Betrieb der Armaturen innerhalb einer Rohrleitung ist zu überprüfen, ob das 
Medium, mit dem die Rohrleitung beaufschlagt wird, dem zulässigen Medium entspricht. 
(2) Die Betriebstemperatur der Flüssigkeiten darf die Betriebstemperatur, für die der Nach-
weis geführt wurde, nicht überschreiten (siehe Anlage 4). Hierbei dürfen kurzzeitige Tempe-
raturüberschreitungen um 10 K über die Betriebstemperatur außer Betracht bleiben. 

5.2 Unterhalt, Wartung, Reinigung 
(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten, Instandsetzen 
und Reinigen der in Rohrleitungen enthaltenen Armaturen nur solche Betriebe zu beauf-
tragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377) 
sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fach-
betriebspflicht ausgenommen. 
(2) Beim Instandhalten/Instandsetzen sind nur Armaturen zu verwenden, die dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen und Fügeverfahren nach Anlage 4, 
Abschnitt 3, anzuwenden. 
(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit einem für Kunst-
stofffragen zuständigen Sachverständigen5 zu klären. 

5.3 Prüfungen 
(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wöchentlich die Armaturen als Teile einer Rohr-
leitung durch Inaugenscheinnahme auf Dichtheit zu überprüfen. Sobald Undichtheiten 
entdeckt werden, sind diese zu beseitigen. Falls erforderlich, ist die Rohrleitung außer 
Betrieb zu nehmen. 
(2) In regelmäßigen Abständen (z. B. monatlich) sind die Armaturen durch Betätigung der 
Stelleinrichtungen auf Funktionssicherheit zu überprüfen. 

                                                           
9  GGVS: Gefahrgutverordnung Straße 
10  GGVE: Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
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(3) Der Betreiber hat zu veranlassen, dass bei der Durchleitung von Medien nach 
Absatz 5.1.1 (1) oder Absatz 5.1.1 (2), bei denen nach Medienliste bzw. Mediengutachten 
wiederkehrende Prüfungen gefordert werden, die Armaturen vor Inbetriebnahme und 
wiederkehrend, erstmals nach fünf Jahren und weiterhin entsprechend den Vorgaben eines 
vom DIBt zu bestimmenden, für Kunststofffragen zuständigen Sachverständigen5 einer 
Prüfung unterzogen werden. 
(4) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt. 

 
 
Holger Eggert  Beglaubigt 
Referatsleiter 






















































